	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Brunnenanlage

	Gefahren für den Menschen

	
· Absturzgefahr
· Erstickungsgefahr
· Vergiftungsgefahr
· Explosionsgefahr
· Ertrinkungsgefahr
· Gefahren durch Einwirkungen von elektrischem Strom
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
· Die Brunnenanlage darf nur von unterwiesenen Personen betreten werden.
· Alleinarbeit ist verboten.
· Vor jeder Inbetriebnahme Funktions- und Sichtkontrolle auf betriebssicheren Zustand.
· Vor Beginn und während der Arbeiten Gefahren durch gesundheitsschädliche, gasförmige Stoffe (z. B. CO2, H2S, CH4 etc.) ermitteln (laufende Messungen).
· Die einsteigende Person mit Rettungshubgerät (Dreibock) und mit Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz für den Bergefall unter Beteiligung von zwei weiteren Personen sichern.
· Geeignete Auf- und Abstiege wie Steigeisen, Treppen oder Leitern verwenden.
· In der Brunnenanlage je nach Gefährdung persönliche Schutzausrüstung tragen, z. B. Schutzhelm, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, von der Umgebungsluft unabhängigen Atemschutz etc.
· Offene Brunnenanlagen zum Schutz Dritter gegen Hineinstürzen sichern.
· Rauchen, Feuer oder offenes Licht sind verboten.
· Elektrische Betriebsmittel in der Brunnenanlage sind gemäß IP-Schutzarten zu installieren und zu verwenden (ggf. Explosionsschutz beachten).
· Elektrische Anlagenteile und elektrische Betriebsmittel durch einen Fehlerstromschutzschalter mit einem Nennfehlerstrom von max. 30 mA absichern.
· Regelmäßig Rettungsübungen durchführen.

	

	Verhalten bei Störungen

	
· Die Brunnenanlage sofort verlassen.
· Eingeschaltete Maschinen und Geräte außer Betrieb nehmen.
· Die elektrische Anlage abschalten.
· Vorgesetzte informieren.
· Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.


		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
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· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· [bookmark: _GoBack]Notruf veranlassen (112)!
· Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). 
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!


	Instandhaltung

	
· Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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